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A r- fr ag e b e an t w 0 r tun g 

In Beantwortung der in der Sitzung des Nationalrates vom 23. Juni 

1954 von den Abg. Dr. G red I e r und Genossen an i:n gerichteten An­

frage, betreffend verfassungswidrige Zustände in der niederösterreichischen 

Kurverwaltung, teilt Bundesminister für soziale Verwaltung Mai seI 

folgendes mit: 

Zunächst war es notwendig; den die gestellte Anfrage betreffenden 

Sachverhalt im Wege des Amtes der niederösterreichischen Landesregierung zu 
I 

erheben. Der bezügliche Bericht ist meinem Bundesministerium erst. jetzt 

zugegangen, sodaß die Beantwortung der Anfrage sich bis nun verzögerte. Der 

eingelangte Bericht·bestätigt einerseits. daß die Kurordnungen der nieder­

österreichischen Kurorte seinerzeit tatsächlich nicht entsprechend den Be­

stimmungen des niederösterreichischen Heilquel1en~ und Kurorte-Ausführungs­

gesetzes, LGBI.Nr.5!1934, abgeändert wurden, verweist aber andererseits 

darauf. daß die Kurkommissionen in der Folge durch Verordnung des Landes­

hauptmannes von Niederdonau vom 18.3.1939, Verordnunesblat-t für Niederdonau 

Nr. 59,. aufgelöst und die Einhebung der Kurtaxen den Gemeinden überantwor­

tet wurde. Mit § 14 der Verordnung des Landeshauptmannos von Niederdonau 

vom 19.7.1939, Verordnungsblatt für Niederdonau Nr" 58, wurde § 10 des 

niederösterreichisohen IIeilquellen- und Kurorte-Ausführungsgesetzes, der 

den Kurkommissionen das RechifKurtaxen einzuheben,gab, aufgehoben. Durch 

das r.andesfre~denverkehrsgesetz vom 19.1,1950, 1GB1. Nr.11/1951, wurde die 

Fremdenverkehrsabgabe, weleshe die Fremdenverkehrsgemeinden einheben kennen, 

in den Kurorten als Kurtaxe' und der Fremdenverkehrsausschuß als Kurkornmission 

bezeichnet. Diese Unterscheidung wurde aber mit der Novelle,·LGBl. Nr.8/1953, 

zum.F:r'emdenverkehrsgeset~ als verfassungswidrig und mit den Bestimmungen des 

Heilquellen- und Kurorte-Grundsatzgesetzes in Widerspruch stehend beseitigt. 

Der weitere Hinweis des Amtes der nieder:;sterreichischen Landesregie­

rung, daß das Heilquellen- und Kurorte-Bundesgrundsatzgesetz in Fassung 

seiner 'novelle I BGBL Nr.429/1931, es der Ausführungsgesetzgebung überläßt, 

Kurkommissionen zu sdhaffen, die niederösterreichische Land'3sregierung sich 

aber nicht veranlaßt sah, von diesE~r Ermächtigll:~g Gebrauch zu machen, 
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würde dann überzeUgen, wenn. die Besorgung der kurörtliohen Agenden in 

Niederösterreich den Gemeinden übertragen worden wäre. Dies trifft aber 

nicht zu/denn § 7 Abs.1 des Landesausführungsgesetzes, LGBl. Nr.5!1934, 

bestimmt zwingend. daß für jeden Kurort eine Kurkommission zu erriohten 

ist, der unbeschadet der Zuständigkeit der Gemeinde die Besorgung aller 

das Kurwesen betreffenden Angelegenheiten übertragen ist. Mit Inkrafttreten 

der Novelle, BGBl. Nr.429/19'7, zum Heilquellen- und Kurorte-Bundesgrund­

sa.tveliletz war daher die n:i,.ederösterreichische Landesregierung im Hinblick 

auf § 12 Abs.2 des Bundesgrundsatzgesetzes; BGEl.' Nr.88/1930, verpflichtet, 

die Bestimmungen des §7 Abs.2 des LandesausfÜhrungsgesetzes den Bestimmun~ 

gen des § 9 Abs.2 des Bundesgrundsatzgesetzes in Fassung seiner Novelle, 

BGBl. Nr.429/1937, binnen sechs Monaten anzupassen. Diese Verpflichtung be­

steht auch heute noch weiter, da § 7 Abs~1 des Landesausführungsgesetzas 

durch die ~bzitierte Verordnung des Landeshauptmannes von Niederdonau vom 

16.3.1939 nicht außer Kraft gesetzt wurde. Daran ändert auch die Tatsache 

nichts~ daß in den niederösterreichisohen Kurorten in der Regel keine Kur­

kommissionen bestehent' zumal nach 1945 in Puchberg,am Schneeberg mit der 

Kundmachung der niederösterreichischen Landesregierung vom 11.12.1951, 

1GB1. Nr.17/1952, eine Kurkommission errichtet wurde. Dieser Zustand muß 

vielmehr im Hinblick auf § 7.Abs.1 des Landesausführungsgesetzes als ge­

setzwidri~ angesehen werden. 

In jenen Angeiegenheiten, die nur in ihren Grundzügen bundesgesetz­

lieh geregelt erscheinenlobliegt auf Grund der hiezu erlassenen Ausfüh~ 

rungsbestimmungen die Vollziehung den Ländern. Als Organ der Bundesvollzie­

hung vermag ich in diesen Angelegenheiten auf die Vollziehung der Organe 

der Landesverwaltung keinen unmittelbaren Einfluß in Form von Weisungen 

zu nehmen. Artikel 15 Aba.8 deuB.-VG. räumt in diesen Angelegenheit~n dem 

Bund nur da.s Recht der 'Uberwachung der konkreten Geschäftsführung der Län­

der in der Form ein, daß das zuständige Bundesministerium im Sinne des Art,~ 

131 Abs.1 Z.2 des B.-VG. r~chtswidrige Bescheide der Landesbehörden beim 

Verwalt"Ungsgerichtshof anfechten Kann. Im konkreten Fall ,vürde aber mit ' 

einer Anfeohtung der Errichtung einer Kurkommission in Puchberg a.m Schnee­

berg in der erfolgten Form als rechtswidrig bei der derzeit in Niederöster­

reioh auf diesem Gebiete gege,benen Rechtslage nichts gewonnen werden. 

Für die Vollziehupg ist in jenen Angelegenheiten, in denen dem~und 

nur die Grundsatzgesetzgebung zusteht, das LandesausfÜhrungsgesetz auoh 
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dann, wenn es noch niqht den Best, '_mrnu71.gen dos Grunc,so.tzgose tzes angepaßt 

ist. als bindend anzusehen. da n:ich i: das Bundcsgru':"1c',satzg8setz, das s,ich 
a 

ja nur an die Lndesgeset"gebung wendet. sO~1d.ern dss La?ldesausführu.ngsge-

setz vollzogen wird. § -12 Abso~ des Bl~nd8Pgesetzes vom 21.3.~930, 

BGBL NI'. 88, bestimmt ja auch, daß dicGoß Bu:'.~de[36es'"tz in jedem Bundesland 

gleichzeitig mit dem in dem betreffenden B1J21.deslan,d erlassener: Ausführungs­

gesetz in Kraft tritt, Die nied,-~r(js-Gerr'eichischo Landesregierung hat wohl 

ZU!l1 Grundsatzge~etz. IGBL NI' 088/1930, eLl Ausführ.a:gsgesetz (LGBL 

Nr,·5/1934), nicht ab87.- zum Grundsatzgesetz ;Jl Fass~.:.:ng der Novelle, 

BGBL Nr.429!1937 l erlassen., Damit ist das HeUquellen- und Kurorte-Grund .. 

satzgesetz in seine:,:> letzten Fassung im Lande Niedeiösterreich überhaupt 

noch nicht in Kraft get~eten. ]'ür d:1.e Vollz:1.ehvng ist sohin die Rechtslage 

immer noch nach dem im Sinne des B'mdeßgrundsatzgesetzes in seiner letzten 

Fassung ergangenen Landesarlsführllngsgesetzes zu beurteilen, und es besteht 

hinsichtlich de~ ZusaJTl.mensetz"L1'1g der I-::urkommissionen n'lr die Bindung des 

§ 7 Abs.2 des Landesau8führc:ngsgese~~ze[~. :Da aber § 7 Abs.2 des Landesaus­

führungsgesetzeH , LGBL N:c- ~5/~ 934. no eil im.TIle~ nlchi; den Grundsatzbestirnmuri­

gen des § 9 .b.bs~2 in Fassung desJ3undesgeset?;es~ EGBL Nr.42.9!1937, ent­

sprich'c. werde ich zunächst die niederösterreichische Landesregierung dc..::­

auf hinweisen, daß von ihr die durch § 12 L.bs.2 des Bundesgrundsatzgesetzes 

bestimmte Frist nich-t, eingehalten wurde und dami';: die Zuständigkeit zur Er­

lassung der bezüglichen Ausführungsbestimmi.mgen fül.~ Niederösterreich auf 

den Bund übergegangen ist und daß der Bl1nd von diesem Recht Gebrauch machen 

wird, sofern seitens der niederösterreich:ischen Landesregierung nicht sofort 

die Ausarbeitung eines entspreqhenden A'_,-sftihT'~'nc~gesetzes zu dem Bundesgrund­

satzgesetz , BGBL Nr.429!1937, in Angriff ger.crmnen und in angemessener Frist 

erlassen werden sollte. 

-Zu diesem Schrit t sehe ich mich vor allem desvregen veranlaß·~, w~il im 

Hinblick auf die zwi91he.n :2lL,d 1.:nd Länc_",rE bestehenden differenten Auffas­

sungen über den Umfang der G:.c·Ul;.1s-~lz.;,:zct7.gebu:ng tEld der sanitären Aufsicht: 

auf 'dem Gebiete des Heilquelle:n- ;).nd KUI'Drt.e1'leSens derzei';; noch nicht ab­

zusehen ist, wann der- Entwurf .eines neuen BunA",eSIT1,':1,,!~r,t,!~ps8tzes, betref­

fend die, Regelu.ng d~s Hei1quellen-u:nd Kurortewesens, als Regierungsvorlage 

der Parlamentar;i.schen Behandlung wird zugefü.hrt werden können. 

Nach Anpassung des nicäI:r"sterreichischen Heilquellen- und Kurorte­
l!andesausführungsgesetzes an die Bundesgrundsatzbestimmungen wird sodann 
von mir getrachtet werden, daß diese Bestimmungen auch in gesetzlicher und 
rechtmäßiger Weise -bezüglich der in Niederösterreich bestehenden Kurorte 
vollzogen werden. 

'lo.' tj - .," .• - \} - C •• ,) '- :J -
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